
 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 10.09.2018 
 SR/BeVoSr/050/2018 
 

Gremium Datum Behandlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

30.08.2018 Ö 

Hauptausschuss 10.09.2018 Ö 

Stadtvertretung 24.09.2018 Ö 

 
 
Verfasser: Susanne Born  FB/Aktenzeichen: 5.60.05 
 
 

Kindertagesstätte Domhof; hier: Anpassung der 
Elternentgelte 
 
Zielsetzung:   Anpassung der Elternentgelte 
 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
 Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des ASJS, 
 
die Benutzungsentgelte für den städtischen Kindergarten ab dem 01.01.2019 
wie folgt festzusetzen: 
 
Regelkind   8.00 – 12.00 Uhr von bisher 166,60 € auf 186,00 € monatlich 
Regelkind  8.00 – 15.00 Uhr von bisher 228,00 € auf 256,00 € monatlich 
Regelkind  8.00 – 17.00 Uhr von bisher 273,00 € auf 306,00 € monatlich 
Krippenkind  8.00 – 17.00 Uhr von bisher 460,00 € auf 495,00 € monatlich 
 
Das Entgelt für die Früh-/Spätbetreuung beträgt weiterhin 30,00 € monatlich 
 
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Jakubczak, Lutz am 31.08.2018 
Voß, Bürgermeister am 31.08.2018 
 

 
Sachverhalt: 
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Die Verwaltung hatte für die Sitzung des ASJS am 30.08.2018 eine 
Beschlussvorlage eingebracht, nach der  ein Verzicht auf eine Erhöhung der 
Elternentgelte in den Ratzeburger Kindertagesstätten für das Jahr 2019 aufgrund 
höherer Landes- und Bundeszuschüsse empfohlen wurde (siehe Anlage). 
 
Der ASJS hat diese Beschlussempfehlung mehrheitlich abgelehnt, so dass in dessen 
Folge eine Anpassung der Entgelte  zum 01.01.2019 auf 38 % der anrechenbaren 
Betriebskosten erforderlich ist.   
 
Die bereits vorsorglich erfolgte Neukalkulation der Entgelte zum 01.01.2019 ergibt  
die im Beschlussvorschlag dargelegte Erhöhung. Diese wurde dem ASJS  im 
Anschluss an die oben genannte Ablehnung zur Beschlussfassung vorgelegt und 
mehrheitlich beschlossen.  
 
Nach § 13 Abs. 1 der Satzung für den Kindergarten der Stadt Ratzeburg, erfolgt die 
Festsetzung der Entgelte durch besonderen Beschluss der Stadtvertretung, so dass 
abschließend durch die Stadtvertretung zu beschließen ist.  
 
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Ursprüngliche Beschlussvorlage ASJS nebst Stellungnahme Kita-Beirat 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 


	Datum
	OStatus
	Zusatzinformation
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_KW_2DAT
	SMC_BM_KW
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT6

